
100 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

2. 11. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
über Volksabstimmungen auf Grund der 
Bundesverfassung (Volksabstimmungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Eine Volksabstimmung auf Grund der 
Artikel 43 und 44 des Bundes'-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929 wird vom Bundes­
präsidenten, eine Volksabstimmung auf Grund 
des Artikels 60 Abs. 6 von den zur Vertretung 
des Bundespräsidenten nach dem Bundesgesetz 
vom 22. April 1948, BGBl. Nr 84, berufenen 
Organen angeordnet. 

(2) Die Entschließung, mit der die Volksabstim­
mung angeordnet wird, ist von sämtlichen Mit­
gliedern der Bundesregierung gegenzuzeichnen. 

§ 2. (1) Wird eine Volksabstimmung gemäß § 1 
angeordnet, so hat die Bundesregierung den Tag 
der Volksabstimmung, der auf einen Sonntag 
oder einen anderen öffentlichen Ruhetag fallen 
muß, festzusetzen und den Stichta,g (§ 5 Abs. 1, 
§ 7) zu bestimmen. 

(2) Die Entschließung, mit der die Volksabstim­
mung angeordnet wurde, ist im Bundesgesetz­
blatt kundzumachen. Die Kundmachung hat zu 
enthalten: 

a) den Tag der Abstimmung (Abs. 1), 

b) falls es sich um eine Volksabstimmung nach 
Artikel 43 oder 44 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 handelt, 
den Hinweis, daß das Bundesvolk bei dieser 
Abstimmung entscheiden wird, ob der vom 
Nationalrat gefaßte Gesetzesbeschluß Ge­
setzeskraft erlangen soll, sowie den Ge­
setzesbeschluß mit seinem vollen Wortlaut, 

c) falls es sich um eine Volksabstimmung nach 
Artikel 60 Abs. 6 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 handelt, 
den Hinweis, daß das Bundesvolk bei dieser 
Abstimmung entscheiden wird, ob der 
Bundespräsident abgesetzt werden soll, 

d) den Stichtag (§ 5 Abs. 1, § 7). 
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§ 3. Für den gleichen Abstimmungstag und 
Stichtag können auch zwei oder mehrere Volks­
abstimmungen angeordnet werden. 

. § 4. Zur Durchführung der Volksabstimmung 
sind nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes die 
Sprengelwahlbehörden, Gemeindewahlbehörden, 
Einspruchskommissionen, Bezirkswahlbehörden, 
Kreiswahlbehörden und die' Bauptwahlbehörde 
berufen, die nach den Bestimmungen der Natio­
nalrats-Wahlordnung jeweils im Amte sind. Im 
übrigen finden auf diese Wahlbehörden (Ein­
spruchskommissionen) die einschlägigen Bestim­
mungen der Nationalrats-Wahlordnung sinn­
gemäß Anwendung. 

§ 5. (1) Stimmberechtigt bei der Volksabstim­
mung sind alle Männer und Frauen in einer 
Gemeinde, die vor dem 1. Jänner des Jahres, 
in dem die Volksabstimmung stattfindet, das 
20. Lebensjahr vollendet haben und am 
Stichtage die österreichische Staatsbürgerschaft 
besaßen, vom Wahlrechte zum Nationalrat nicht 
ausgeschlossen waren und in dieser Gemeinde 
ihren ordentlichen Wohnsitz hatten. 

(2) Der ordentliche Wohnsitz einer Person ist 
an dem Orte begründet, an dem sie sich in der 
erweislichen oder aus den Umständen hervor­
gehenden Absicht niedergelassen hat, ihn bis auf 
weiteres zum Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehun­
gen zu wählen. Hiebei ist es unerheblich, ob die 
Absicht darauf gerichtet war, für immer an die­
sem Orte zu bleiben. 

(3) Hat eine Person in mehreren Gemeinden 
einen ordentlichen Wohnsitz, so ist sie in die 
Stimmliste (Bundesgesetz vom , 
BGBl. Nr. , über die Führung ständiger 
Wählerverzeichnisse (Stimmlisten) [Stimmlisten­
gesetz]) der Gemeinde einzutragen, in der sie am 
Stichtage tatsächlich gewohnt hat. Nach diesem 
Umstand bestimmt sich die Eintragung auch 
dann, wenn jemand, falls eine Gemeinde in Wahl-. 
sprengel eingeteilt ist, in mehreren Wahlspren­
geln eine Wohnung hat. 

(4) Personen, die ihren ordentlichen Wohnsitz 
nach dem Stichtage in eine andere Gemeinde ver­
legen, sind in die Stimmliste dieser Gemeinde 
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einzutragen, wenn der ordentliche Wohnsitz da­
selbst vor dem Ende der Auflegungsfrist (§ 6) 
begründet wird. In der Stimmliste der Gemeinde, 
in der sie am Stichtage ihren ordentlichen W ohn­
sitz hatten, sind sie zu streichen. Zu diesem Be­
hufe hat die Gemeinde, in der die Eintragung 
in die Stimm liste erfolgt, die Gemeinde, in deren 
Stimmliste die betreffende Person bisher einge­
tragen war, von der neuen Eintragung unverzüg­
lich zu verständigen. 

(5) Jeder Stimmberechtigte darf nur einmal in 
den Stimmlisten eingetragen sein. 

§ 6. (1) Am einundzwanzigsten Tage nach dem 
Tage, an dem die Anordnung der Volksabstim­
mung kundgemacht wurde, hat die Gemeinde, 
sofern im § 7 nicht anderes bestimmt ist, die 
Stimmliste in einem allgemein zugänglichen 
Amtsraume durch zehn Tage zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen (§ 13 des Stimmlisten­
gesetzes). In Wien ist in jedem Gemeinde­
bezirk mindestens eine Auflegungsstelle ein­
zurichten. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 1 
letzter Satz, 2 his 6 und § 4 des Stimmlisten­
gesetzes finden Anwendung. ' 

(2) Gegen die Stimmliste kann jeder Staats­
bürger unter Angabe seines Namens und der 
Wohn adresse innerhalb der Einsichtsfrist wegen 
Nichtaufnahme vermeintlich Stimmberechtigter 
oder wegen Aufnahme vermeintlich Nichtstimm­
berechtigter schriftlich, mündlich oder tele­
graphisch bei der zur Entgegennahme von Ein­
sprüchen bezeichneten Stelle Einspruch erheben. 

(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des 
§ 5 Abs. 2 bis 5 und der §§ 6 bis 9 des Stimm­
listengesetzes auch für das vorliegende Ve.rfahren 
sinngemäß. 

(4) Nach Beendigung des Einspruchs- und Beru­
fungsverfahrens hat die Gemeinde die Stimm­
liste abzuschließen. 

§ 7. (1) Hat vor dem Tage der Anordnung 
einer Volksabstimmung eine Wahl des Bundes­
präsidenten oder des Nationalrates, ein Volks­
begehren oder eine Volksabstimmung auf Grund 
einer Stimmliste stattgefunden, in der auch die 
Wahl(Stimm)berechtigten einzutragen waren, 
die am 31. Dezember des der bevorstehenden 
Volksabstimmung vorausgehenden Jahres das 
20. Lebensjahr vollendet hatten, und bei der 
der Stichtag nicht länger als fünf Monate zurück­
liegt, so hat die im § 6 vorgesehene Auflegung 
der Stimmliste zu entfallen. Die Volksabstim­
mung ist in diesem Falle auf Grund der zuletzt 
abgeschlossenen Stimmliste durchzuführen. Als 
Stichtag (§ 2 Abs. 1 lit. d und § 5 Abs. 1) gilt der 
Tag, der dieser Stimmliste zugrunde lag. 

(2) Die Auflegung -der Stimmliste gemäß § 6 
hat auch dann zu entfallen, wenn zwischen dem 
Tage der Anordnung einer Volksabstimmung 
und dem vorhergehenden 1. Feber des gleichen 
Jahres (Erster Auflegungstag der ständigen 

Stimmliste) ein Zeitraum von nicht mehr als vier 
Monaten liegt. Die Volksabstimmung ist in die­
sem Falle auf Grund der Stimmliste durchzu­
führen, die nach der Auflegung am 1. Feber ab­
zuschließen ist. Als Stichtag (§ 2 Abs. 1 lit. d und 
§ 5 Abs. 1) gilt der 31. Dezember des Vorjahres. 

(3) Abschriften der abgeschlossenen Stimmlisten 
(Abs. 1 oder 2) können von den im Nationalrate 
vertretenen Parteien bei sinngemäßer Anwen­
dung des § 4 des Stimmlistengesetzes spätestens 
am siebenten Tage nach dem Tage, an dem die 
Anordnung der Volksabstimmung kundgemacht 
wurde, von den Gemeinden verlangt werden. Die 
Abschriften sind spätestens am einundzwanzig­
sten Tage nach dem Kundmachungstage aus~ 
zufolgen. 

§ 8. (1) Am vierzehnten Tage vor dem Tage 
der Volksabstimmung ist die im § 2 vorgesehene 
Kundmachung vom Bürgermeister in allen Ge~ 
meinden ortsüblich, jedenfalls aber auch durch 
öffentlichen Anschlag zu verlautbaren. 

(2) Der Kundmachung ist, wenn es sich um eine 
Volksabstimmung nach Artikel 43 oder 44 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 
1929 handelt, beizufügen, daß die Einsicht­
nahme in den Gesetzesbeschluß in einem 
allgemein zugänglichen Amtsraume jedem 
Stimmberechtigten durch zehn Tage innerhalb 
bestimmter Tagesstunden, die nicht unter vier 
Stunden bemessen sein dürfen, gestattet ist. 'Bei 
der Festsetzung der für die Einsichtnahme be­
stimmten Stunden ist darauf Bedacht zu nehmen, 
daß den Stimmberechtigten außerhalb ihrer 
normalen Arbeitszeit die Einsicht ermöglicht 
wird. In größeren Gemeinden .oder Gemeinden 
mit weit auseinanderliegenden Ortsteilen (Streu. 
lage) hat die Auflegung an mehreren Stellen zu 
erfolgen. Wenn Amtsräume nicht zur Verfügung 
stehen, kann die Einsichtnahme auch in anderen 
Räumen stattfinden; es ist jedoch Vorsorge zu 
treffen, daß den Stimmberechtigten der Zutritt 
in diese Räume gewahrt wird. In Wien hat die 
Auflegung wenigstens bei jedem Magistratischen 
Bezirksamt zu erfolgen. . 

§ 9. (1) Für das Abstimmungsverfahren, das 
nach den in der Nationalrats-Wahlordnung vor­
gesehenen Wahlkreisen durchzuführen ist, gelten 
die Bestimmungen der §§ 56 bis 75 der National­
rats-Wahlordnung (Wahlort und Wahlzeit, 
Wahlzeugen, Wahlhandlung, Ausübung des 
Wahlrechtes von Pfleglingen in Heil-, Pflege-, 
Kur- und Fürsorgeanstalten) sinngemäß, der § 64 
mit der Maßgabe, daß Abstimmungszeugen von 
jeder im Nationalrat vertretenen Partei zu jeder 
Wahlbehörde entsendet werden können. 

(2) An der Volksabstimmung nehmen nur 
Stimmberechtigte teil, deren Namen in der ab­
geschlossenen Stimmliste enthalten sind. Jeder 
Stimmberechtigte übt sein Stiinmrechtgrundsätz­
lich in dem Orte (Gemeinde, Wahlsprengel) aus, 
in dessen Stimmliste er eingetragen ist. 

100 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 11

www.parlament.gv.at



3 

(3) Stimmberechtigte, die im Besitze einer § 11. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn 
Stimmkarte sind, -können ihr Stimmrecht auch er 
außerhalb des Ortes ausüben, in dessen Stimm­
liste sie eingetragen sind. Für die Ausstellung 

1. nicht den Vorschriften des § 10 Abs. 1 und 2 
entspricht oder 

der Stimmkarten gelten die Bestimmungen der 
Nationalrats-Wahlordnung über die Wahlkarten 
sinngemäß. 

(4) Jeder Stimmberechtigte hat nur· eme 
Stimme: 

(5) Finden an einem Abstimmungstage zwei 
oder mehrere Volksabstimmungen statt, so er­
hält der Stimmberechtigte, wenn er sich ent­
sprechend ausgewiesen hat und in der Stimmliste 
eingetragen ist, nur ein (leeres) Stimmkuvert 
und auf Verlangen die für jede Volksabstimmung 
gesond~rt vorbereiteten ;:tmtlichen Stimmzettel. 

-§ 10. (1) Die Abstimmung erfolgt mittels 
Stimmzettels. Der Stimmzettel muß, sofern im 
Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, bei sonstiger 
Ungültigkeit aus weichem weißlichem Papier 
sein und ein Ausmaß von ungefähr 91/2 bis 
101/2 cm in der Länge und von 61/2 bis 71/% cm 
in der Breite aufweisen. 

(2) Gelangen an einem Abstimmungstage zwei 
oder mehrere Volksabstimmungen zur Durch­
führung, so müssen die für jede Volksabstim­
mung bestimmten Stimmzettel bei sonstiger Un­
gültigkeit aus deutlich unterscheidbar verschie­
denfarbigem Papier sein. Nähere Anordnungen 
trifft die Hauptwahlbehörde. Im übrigen gelten 
die Bestimmungen des Abs. 1. 

(3) Bei Volksabstimmungen auf Grund des 
Artikels 43 oder 44 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929 hat der Stimm­
zettel, um gültig zu sein, die Frage zu 
enthalten, ob der Gesetzesbeschluß, über den 
die Volksabstimmung erfolgt und der am Stimm­
zettel zu bezeichnen ist, Gesetzeskraft erlangen 
soll. Außerdem hat der Stimmzettel das Wort 
,jja" oder "nein" zu enthalten. 

(4) Handelt es -sich um eine Volksabstimmung 
auf Grund des Artikels 60 Abs. 6 des Bundes­
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929, so 
hat der Stimmzettel die Frage: "Soll der Bun­
despräsident abgesetzt werden?" und außerdem 
die Antwort "ja" oder "nein" zu enthalten. 

(5) Die Ausfüllung der Sti~mzettel geschieht 
durch Handschrift; sie kann auch durch Druck, 
Maschinschrift oder sonstige Vervielfältigung erc 

folgen. 
(6) Der Stim11lzettel ist gültig ausgefüllt, wenn 

er den Willen des Abstimmenden unzweideutig 
dartut. 

(7) Enthält ein Stimmkuvert mehrere auf den 
gleichen Gesetzesbeschluß lautende Stimmzettel, 
so zählen sie für einen gültigen Stimmzettel, 
wenn alle auf "ja" oder alle auf "nein'" lauten, 
im übrigen aber den sonstigen Erfordernissen 
für einen gültigen Stimmzettel entsprechen. 
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2. (bei Volksabstimmungen auf Grund des 
Artikels 43 oder 44 des Bundes~ Verfassungs­
gesetzes in der Fassung von 1929) nicht die Be­
zeichnung des Gesetzesbeschlusses, über den die 
Volksabstimmung erfolgt, oder nicht die im 
§ 10 Abs. 3 vorgeschriebene Frage enthält oder 

3. (bei Volksabstimmungen auf Grund des 
Artikels 60 Abs. 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
in der Fassung von 1929) nicht die im § 10 
Abs. 4 vorgeschriebene Frage enthält oder 

4. weder die Bezeichnung "ja" noch die Be­
zeichnung "nein" aufweist oder 

5. sowohl die Bezeichnung "ja" als auch die 
Bezeichnung "nein" enthält. 

(2) Enthält ein Stimmkuvert mehrere auf den 
gleichen Gesetzesbeschluß lautende Stimmzettel, 
so zählen sie, wenn sich ihre Ungültigkeit nicht 
schon aus anderen Gründen ergibt, als ein un­
gültiger Stimmzettel, wenn sie teils auf "ja", teils 
auf "nein" lauten; 

(3) Leere Stimmzettel sind ungültig. Auch leere 
Stimmkuverts zählen als ungültige Stimmzettel. . 

(4) Streichungen machen den Stimmzettel nicht 
ungültig, wenn er, ungeachtet der Streichungen, 
den im § 10 Abs. 1 bis 6 bezeichneten Erforder­
nissen entspricht. Sind auf einem sonst gültigen 
Stimmzettel Worte, Bemerkungen oder Zeichen 
angebracht, so ist der Stimmzettel dennoch 
gültig, wenn sich hiedurch nicht einer der oben 
angeführten Ungültigkeits gründe ergibt. 

§ 12. (1) Für die Feststellung des örtlichen Stim­
menergebnisses gelten, soweit im § 11 nicht anderes 
bestimmt ist, sinngemäß die Vorschriften der 
§§ 81, 84, 85 Abs. 1, 3 bis 5, §§ 86, 87, 88 Abs. 1 
und 2, § 89 Abs. 1, § 91 Abs. 1 bis 4, § 92 Abs. 1 
und § 93 Abs. 2 der Nationalrats-Wahlordnung. 

(2) Werden an einem Abstimmungstage zwei 
oder mehrere Volksabstimmungen durchgeführt, 
so findet die Stimmenzählung getrennt für jede 
Volksabstimmung statt. In diesem Falle sind die 
nach der Nationalrats~Wahlordnung vorgeschrie­
benen Niederschriften für jede Volksabstimmung 
je ge trenn t anzulegen. 

§ 13. (1) Die Gemeindewahlbehörden (Sprengel­
wahlbehörden) und die Kreiswahlbehörden, 
letztere auf Grund der Berichte der Gemeinde­
wahlbehörden, haben nach Beendigung der Ab­
stimmungshandlung, gegebenenfalls getrennt für 
jede Volksabstimmung, ungesäumt für ihren 
Bereich festzustellen: 

a) die Summe der Stimmberechtigten laut 
Stimmlisten, 

b) die Summe der abgegebenen gültigen und 
ungültigen Stimmen, 
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c) die Summe der abgegebenen ungültigen I vorzusorgen, daß ihnen die befristeten Hand-
Stimmen, lungen auch an diesen Tagen zur Kenntnis ge-

d) die Summe der abgegebenen gültigen Stim- langen können. 
men, (2) Die Tage des Postenlaufes werden in die 

e) die Summe der abgegebenen gültigen auf Frist eingerechnet. 
"ja" lautenden Stimmen, (3) Soweit Termine, die in der Nationalrats-

f) die Summe der abgegebenen gültigen auf Wahlordnung festgesetzt sind, auch im Ver-
"nein" lautenden Stimmen. fahren bei Volksabstimmungen zur Anwendung 

(2) Die Kreiswahlbehörden haben ihre Ermitt- gelangen, gelten für diese Termine die Bestim­
lungen nach Maßgabe des § 12 unverzüglich der mungen des § 14 Abs. 5 der Nationalrats-Wahl-
Hauptwahlbehörde bekanntzugeben. ordnung. 

§ 14. (1) Die Hauptwahlbehörde ermittelt auf § 18. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
Grund der Berichte der Kreiswahlbehörden in anderes bestimmt ist, sind die mit der Durch­
der im § 13 Abs. 1 angegebenen Weise das Ge- führung der Volksabstimmung verbundenen 
samtergebnis der Volksabstimmung im Bundes- Kosten- von den Gemeinden zu tragen; ~ hiebei 
gebiet und verlautbart das Ergebnis, gegliedert 'werden den Gemeinden jedoch die bei der 
nach Wahlkreisen, im Amtsblatt zur "Wiener Durchführung der Volksabstimmung entstehen­
Zeitung" . _ den Kosten für Papier einschließlich jener der 

(2) Innerhalb einer Woche vom Tage diese-r Drucksorten zur Gänze, die übrigen Kosten zu 

I b einern Drittel, in -beiden Fällen nur nach Ver aut arung an kann die Feststellung der 
Hauptwahlbehörde wegen Rechtswidrigkeit des ordnungsmäßiger Nachweisung und insoweit 
Verfahrens von mindestens 500 Stimmberech- vom Bunde ersetzt, als sie nicht bereits gemäß 
tigten eines Wahlkreises (§ 9 Abs. 1), die einen § 15 des Stimmlistengesetzes abgegolten sind. 
bevollmächtigten Vertreter namhaft zu machen (2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die 
haben, beim Verfassungsgerichtshof angefochten für die Durchführung der Volksabstimmung 
werden. Die Anfechtung hat den begründeten unbedingt erforderlich waren. Nicht ersatzfähig 
Antrag auf Nichtigerklärung der Feststellung der sind Kosten, die den Gemeinden auch dann er­
Hauptwahlbehörde zu enthalten. wachsen wären, wenn keine Volksabstimmung 

(3) Auf das Verfahren über solche Anfechtun- stattgefunden hätte. Der Kostenersatz wird durch 
gen finden die Bestimmungen des § 68 Abs. 2, eine allenfalls gleichzeitig stattfindende Volks­
§ 69 Abs. 1 - und § 70 Ahs. 1 und 4 des Ver- abstimmung auf Grund landesrechtlicher Be­
fassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, stimmungen nicht berührt. 
sinngemäß Anwendung. Der Verfassungsgerichts- (3) Die Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt 
hof bat in seinem Erkenntnis gegebenenfalls auch Wien, haben den Anspruch auf Ersatz der 
die ziffernmäßige Ermittlung der Hauptwahl- Kosten binnen sechzig Tagen nach dem Abstim­
behörde richtigzustellen. mungstage beim Landeshauptmann geltend zu 

§ 15. (1) Die Hauptwahlbehörde gibt auf 
Grund ihrer rechtskräftigen Ermittlung oder ge­
gebenenfalls auf Grund des Erkenntnisses des 
Verfassungsgerichtshofes die Zahl der mit "ja" 
und "nein" abgegebenen gültigen Stimmen der 
Bundesregierung bekannt. 

(2) Das Ergebnis der Volksabstimmung ist, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 14 Abs. 1, 
von der Bundesregierung im Bun,desgesetzblatt 
zu verlautbaren. 

§ 16. Die Bestirnungen des Gesetzes vom 
26. Jänner 1907, RGBl. Nr. 18, betreffend straf­
rechtliche Bestimmungen zum Schutze der Wahl­
und Versammlungsfreiheit, gelten sinngemäß 
auch für Volksabstimmungen. 

§ 17. (1) Der Beginn und Lauf einer in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Frist wird durch 
Sonn- oder andere öffentliche Ruhetage nicht_ 
behindert. Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Sonn- oder anderen öffentlichen Ruhetag, so 
haben die mit dem Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz befaßten Behörden entsprechend 

machen, der hierüber im Einvernehmen mit der 
zuständigen Finanzlandesbehörde entscheidet. 

(4) Gegen die Entscheidung steht der Gemeinde 
innerhalb von vierzehn Tagen, von' dem der 
Zustellung nachfolgenden Tage an gerechnet, die 
Berufung an das Bundesministerium für Inneres 
offen, das im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Finanzen entscheidet. 

(5) Ansprüche der Stadt Wien auf Ersatz der 
Kosten sind binnen der im Abs. 3 bezeichneten 
Frist unmittelbar beim Bundesministerium für 
Inneres einzubringen, das im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen ent­
scheidet. 

§ 19. Die im Verfahren nach (fiesem Bundes­
gesetz erforderlichen Eingaben und sonstigen 
Schriften sind von den Stempelgebühren und 
Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

§ 20. Bei der ersten Volksabstimmung, die 
nach Wirksamkeitsbeginn dieses Bundesgesetzes 
ausgeschrieben wird, entfällt die im § 6 vorge­
sehene Auflegung der Stimmliste, wenn in der 
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ersten Stimmliste, die nach dem Inkrafttreten des 
Stimmlistengesetzes zur öffentlichen Einsicht auf­
zulegen und dem in den §§ 3 bis 10 des genann­
ten Bundesgesetzes vorgesehenen Verfahren zu 
unterziehen war, auch die Stimmberechtigten, 
einzutragen waren, die am 31. Dezember des der 
bevorstehenden Volksabstimmung vorausgehen­
den Jahres das 20. Lebensjahr vollendet 
hatten und bei der überdies der Tag, an dem 
die sonstigen Voraussetzungen für die Ein­
tragung in die Stimmliste z:utreffen müssen, nicht 
länger als fünf Monate, gereChnet vom Tage der 

5 

Anordnung der Volksabstimmung an, zurück­
liegt. Die Volksabstimmung ist in diesem Falle 
auf Grund der ersten Stimmliste, die nach dem 
Inkrafttreten des Stimmlistengesetzes abgeschlos­
sen wurde, durchzuführen. 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 
in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Inneres im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Bundesministe­
rien betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

A. Allgemeines. . 

Es darf auf den Allgemeinen Teil der ausführ­
lichen Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage, betreffend den Entwurf des V olks-
begehrengesetzes, hingewiesen werden. . 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen. 

Zu § 1: 

dauert naturgemäß länger als 20 Tage, da ja das 
Verfahren der Volksabstimmung schon einen 
größeren Zeitraum bea,!1sprucht. Nun bestimmt 
aber das Bundesgesetz vom 22. April 1948, BGBL 
Nr. 84, daß in dem Falle, als der Bundespräsident 
voraussichtlich länger als 20 Tage verhindert ist, 
seine Funktionen auszuüben, der Hauptausschuß 
des Nationalrates eine oder mehrere Personen zu 
wählen hat, die für die Dauer der Verhinderung 
des Bundespräsidenten seine Funktionen ausüben. 
Der § 4 bestimmt, daß bis zur Wahl durch den 
Hauptausschuß der Bundeskanzler die Funktio­
nen des Bundespräsidenten weiterhin ausübt. Aus 
dem Gesagten ergibt sich, daß eine Volksabstim­
mung auf Grund des Artikels 60 Abs. 6 der Bun­
desverfassung zweckmäßig wohl von den' Or­
ganen anzuordnen wäre, die nach dem zitierten 
Bundesgesetz zur Vertretung des Bundespräsi­
denten berufen sind. 

Nach Artikel 67 der Bundesverfassung haben 
alle Akte des Bundespräsidenten und somit auch 
der seine Funktionen bei seiner Verhinderung aus­
übenden Organe auf Vorschlag der Bundesregie­
rung oder des von ihr ermächtigten Bundesmini­
sters zu erfolgen. Artikel 67 Abs. 2 bestimmt, 
daß alle Akte des Bundespräsidenten und somit 
auch der 'seine Vertretung besorgenden Organe 
zur Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundes­
kanzlers oder der zuständigen Bundesminister 
bedürfen. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird 
vorgeschlagen, daß die Entschließung, mit der 
eine Volksabstimmung angeordnet wird, von 
sämtlichen Mitgliedern der Bundesregierung 
gegenzuzeichnen ist, um den besonderen Charak-' 
ter dieses Aktes hervorzuheben. 

Im § 1 sind die Fälle aufgezählt, in dene~ die 
Bundesverfassung in ihrer derzeitigen Form eine 
Volksabstimmung vorsieht. Es sind dies a) das 
fakultative Referendum bei einfachen Gesetzes­
beschlüssen nach Artikel 43, b) das obligatorische 
Referendum bei einer Gesamtänderung der Bun­
desverfassung nach Artikel 44 Abs. 2, c) das 
fakultative Referendum bei einer Teiländerung 
der Bundesverfassung nach Artikel 44 Abs. 2 
d) die im Artikel 60 Abs. 6 der Bundes~ 
v~rfassung vorgesehene Volksabstimmung über 
die Absetzung des Bundespräsidenten. Daß 
Volksabstimmungen nach Artikel 43 und 44 vom 
Bundespräsidenten anzuordnen sind,' ergibt sich 
schon aus Artikel 46 Abs. 3 der Verfassung. 
Anders verhält es sich mit Volksabstimmungen, 
durch die der Bundespräsident abgesetzt werden 
soll. Eine solche Volksabstimmung kann nur 
durchgeführt werden, wenn die Bundesversamm­
lung es verlangt. Die Bundesversammlung wird 
zu diesem Zwecke vom Bundeskanzler einberu­
fen, aber auch nur dann, wenn der Nationalrat 
einen solchen Antrag beschlossen hat. Zum Be­
schluß des Nationalrates ist die Anwesenheit von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder und ,eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Faßt nun der Nationalrat 
einen derartigen Beschluß, so ist der Bundes- Zu § 2: 
präs1ident (gemäß Artikel 60 Abs. 6 der Bundes- Die Formulierung des § 2 ist so gewählt, daß, 
verfassung) bereits an der ferneren Ausübung der Inhalt der zu erlassenden Kundmachung be­
seines Amtes verhindert. Diese Verhinderung reits aus dem Gesetzestext eindeutig hervorgeht. 
dauert zunächst bis zu dem Zeitpunkte, in dem Auf die Bemerkungen zu § 8 wird verwiesen. 
die Bundesversammlung ihren Beschluß faßt, der Der Stichtag gemäß § 2 Abs. 1 lit. d ist, falls eine 
Cll!tweder dahin gehen kann, daß die Volks ab- besondere Auflegung der Stimmliste gemäß § 7 
stimmung durchzuführen ist, oder dahin, daß sie des Entwurfes entfällt, von vorneherein fest­
nicht durchzuführen ist. Wird von der Bundes- gesetzt. Er kommt dem Tage gleich, der als Stich­
versammlung das Verlangen gestellt, die V olks- tag bei der zuletzt abgeschlossenen Stimmliste 
abstimmung durchzuführen, so' ist der Bundes- gegolten hat; im Falle des § 7 Abs. 2 ist der 
präsident natürlich weiterhin an der Ausübung Stichtag der 31. Dezember des der Volksabstim­
seines Amtes verhindert. Diese Verhinderung I mung vorausgegangenen Jahres. 
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Zu § 3: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß aus Verein­
fachungsgründen an einem Abstimmungstage 
auch zwei oder mehrere Volksabstimmungen 
stattfinden können. Hiebei ist auf die Paragra­
phen hinzuweisen, die in einem solchen Falle be­
sonders zu beachten sind. Es sind dies § 9 Abs. 5 
(ein Stimmkuvert), § 10 Abs. 2 (verschieden­
farbige Stimmzettel), § 12 Abs. 2 (getrennte 
Stimmenzählung und Niederschriften), § 13 
Abs. 1 (getrennte Ermittlung). 

Zu § 4: 

Da die mit dem Volksabstimmungsverfahren 
befaßten und hier aufgezählten Wahlbehörden 
nach den Bestimmungen der Nationalrats-Wahl­
ordnung jeweils permanent sind, können sie die 
ihnen nach diesem Gesetze obliegenden Geschäfte 
jederzeit und ohneweiters 'übernehmen. Eine 
Neubestellung findet in diesem Falle nicht statt. 
Weiters wird bemerkt, daß nach der novellierten 
Nationalrats-Wahlordnung (siehe Regierungs­
vorlage zur N ationalrats-Wahlordnungsnovelle, 
Artikel I Z. 22 § 20 a) es den Parteien jederzeit 
freisteht, ihre Beisitzer, Ersatzmänner oder Ver­
trauenspersonen in der Wahlbehörde zurückzu­
ziehen und durch neue ersetzen zu lassen. Eine 
Befristung dieser Vorgänge ist hiebei nicht vor­
gesehen. Außerdem ist die proporzmäßige Zu­
sammensetzung der Wahlbehörden jeweils dem 
Stande nach der' letzten Nationalratswahl an­
zupassen. 

Zu § 5: 

Nach Artikel 46 Abs. 2 der Bundesverfassung 
ist stimmberechtigt jeder zum Nationalrat wahl­
berechtigte Bundesbürger. Wer zum Nationalrat 
wahlberechtigt ist, bestimmt der § 22 Abs. I' der 
N ationalra ts-Wahlordnung (Verfassungsbestim­
mung). Im Abs. 1 des Entwurfes ist diese Be­
stimmung übernommen und nur noch hinzuge­
fügt, daß ,der Stichtag für die übrigen Voraus­
setzungen der Stimm berechtigung, 'nämlich die 
Staatsbürgerschaft, die Wahlausschließungsgründe 
und den Ort der Eintragung (ordentlicher 
Wohnsitz), maßgebend ist. Wegen näherer Er­
läuterung des '"ordentlichen Wohnsitzes" ver­
gleiche die Erläuternden Bemerkungen in der 
Regierungsvorlage, betreffend die Nationalrats­
Wahlordnungsnovelle zu Artikel I Z. 34. 

Zu § 6: 

Mit Rücksicht auf den wichtigen Charakter 
einer Volksabstimmung ist es wohl erforderlich, 
daß unmittelbar vorher eine Auflegung der 
Stimm.liste erfolgt, falls nicht im § 7 etwas ande­
res vorgeschrieben ist. 

Zu § 7: 

Auch hier soll, wie im Volksbegehrengesetz, 
die Neuauflegung der Stimmliste unterbleiben, 

wenn zwei Voraussetzungen gegeben sind. Ein­
mal muß Gewähr dafür vorhanden sein, daß bei 
der bevorstehenden Volksabstimmung auch der 
jeweils jüngste W ahl(Stimm)berech tigten -J ah r­
gang in die Stimmliste aufgenommen ist. Es mÜs­
sen daher alle Personen, die am' 31. Dezember des 
der Volksabstimmung vorausgegangenen Jahres 
das 20. Lebensjahr vollendet haben, in der 
Stimmliste enthalten sein. Ist dies nicht der Fall, 
müßte die Auflegung gemäß § 6 erfolgen. Aber 
selbst dann, wenn dieses Erfordernis erfüllt ist, 
scheint eine Neuauflegung dennoch erforderlich, 
wenn der Stichtag der zuletzt abgeschlossenen 
Stimmliste weiter als fünf Monate vom Tage der 
Anordnung einer Volksabstimmung zurückliegt. 
Die Auflegung der Stimmliste unmittelbar vor 
der Volksabstimmung kann auch dann entfallen, 
wenn vier Monate vorher die ständIge Stimm­
liste aufgelegt wurde. In diesem Falle sind beide 
Voraussetzungen, die oben erwähnt sind,ge­
geben, denn in einer Liste, die am 1. Feber auf­
gelegt wurde, ist auch der jüngste Wahl(Stimm)­
berechtigten-Jahrgang enthalten. Der Grund, 
warum im § 7 Abs. 1 fünf Monate, im Abs. 2 aber 
nur vier Monate als Zwischenraum angegeben 
sind, liegt darin, daß bei Abs. 1 der Zwischenraum 
zwischen dem Stichtage der zuletzt abgeschlosse­
nen Stimmliste einerseits und· dem Tage der An­
ordnung der Volksabstimmung anderseits zu­
grunde gelegt wird, während im Abs. 2 der 
1. Feber einerseits und der Tag der Anordnung 
der Volksabstimmung anderseits - Zwischen­
raum vier Monate - maßgebend ist. Der Stich­
tag ist in diesem Falle aber der 31. Dezember, 
der somit vom Anordnungstag der Volksabstim­
mung wieder fünf Monate zurückliegt. 

Zu § 8: 

Der § 8 sieht zwei Termine vor. Zunächst 
muß die Kundmaehung des Bürgermeisters, mit 
der die Möglichkeit der Einsichtnahme in den 
Gesetzesbeschluß verlautbart wird,' am vierzehn­
ten Tage vor dem Abstimmungstage ausgegeben 
werden. Bei Festsetzung des Abstimmungstages 
(§ 2 Abs. 1 lit. a) wird darauf Rücksicht genom­
men werden müssen. Weiters sieht der § 8 vor, 
daß die Frist, während welcher in den Gesetzes­
beschluß, über den die Abstimmung erfolgt, Ein­
sicht genommen werden kann, zelin Tage lang 
zu dauern hat. Auch für diese Frist gilt der § 17. 
Die Amtsräume, in denen der Gesetzesbeschluß 
gemäß § 8 Abs. 2 erster Satz durch zehn Tage 
zur Einsichtnahme aufliegt, dürfen nicht ver­
wechselt werden mit den gemäß § 9 bei sinn­
gemäßer Anwendung der Nationalrats-Wahlord­
nung zu bildenden Abstimmungslokalen. Am 
Abstimmungsfag selbst wird das Aufliegen des 
Gesetzesbeschlusses im Abstimmungslokal in der 
Regel keinen Schwierigkeiten begegnen, falls der 
Abstimmungstag noch in die zehntägige Einsicht­
frist fällt. Da aber das Abstimmungslo.kal vor 
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dem Abstimmungstag in der Regel seiner bestim­
mungsgemäßen Verwendung wird nicht entzogen 
werden können, wird die Einsichtnahme vor dem 
Abstimmungstag in der Regel in anderen Amts­
räumen erfolgen müssen. 

Zu § 9: 

Da es sich bei der Volksabstimmung grund­
sätzlich um denselben Vorgang wie bei einer 
Wahl handelt, können die §§ 56 bis 75 der 
Nationalrats-Wahlordnung sinng,emäß angewen­
det werden. In der Klammer sind die überschrif­
ten der einzelnen hier in -Betracht kommenden 
Abschnitte des IV. Hauptstückes der National­
rats-Wahlordnung zitiert. Im Zusammenhang 
damit ist der § 4 zu beachten, der besagt, daß 
die Sprengel wahlbehörden, Bezirkswahlbehörden 
und Kreiswahlbehörden mit den hier zu besor­
genden Aufgaben zu befassen sind, die jeweils 
nach der Nationalrats-Wahlordnung im Amte 
sind. Es werden also, wie sich aus der sinn­
gemäßen Anwendung des § 56 ergibt, Abstim­
mungssprengel zu bilden, Abstimmungslokale, 
Verbotszonen und die Abstimmungszeit zu be­
stimmen sein, es werden weiters die getroffenen 
Verfügungen nach § 56 Abs. 3 der Nationalrats­
Wahlordnung _spätestens am fünften Tage vor 
dem Abstimmungstage ortsüblich kundzumachen 
sein usw. Auch das im § 62 Abs. 3 vorgesChrie­
bene Alkoholverbot ist bei Volksabstimmungen 
zu beachten. 

Zu §10: 

Abs. 2 enthält eine der Bestimmungen, die 
insbesondere wahrzunehmen sind, wenn an 
einem Abstimmungstage zwei oder mehrere 
Volksabstimmungen stattfinden. Die Stimmzettel 
für die verschiedenen Volksabstimmungen müs­
sen sich voneinander deutlich durch ihre ver­
schiedene Farbe unterscheiden. i}bs. 3 bestimmt, 
daß dem Abstimmenden am Stimmzettel die 
Frage vorzulegen ist, ob der Gesetz~sbeschluß, 
der in der Frage zu bezeichnen ist, Gesetzeskraft 
erlangen soll. -Nur nach einer solchen ausdrück­
lichen Fragestellung ist das vorgeschriebene nach­
folgende Wort am Stimmzettel "ja" oder "nein" 
eindeutig. _ 

Ebenso muß auch bei Abstimmungen nach Ar­
tikel 60 Abs. 6 der Bundesverfassung die im 
Abs.4 des Entwurfes gestellte Frage am Stimm­
zettel ersichtlich sein. Ob ein Stimmkuvert 
mehrere auf den gleichen Gesetzesbeschluß lau­
tende Stimmzettel enthält, ersieht man, -falls 
mehrere Gesetzesbeschlüsse am gleichen Tage zur 
Abstimmung gelangen, aus der Farbe der Stimm­
zettel. 

Zu § 11: 

Würden also in dem Falle, als mehrere Ge­
setzesbescblüsse am gleichen Tage zur Abstim-
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mung gelangen, die je zugehörigen Stimmzettel, 
entgegen der Vorschrift des § 10 Abs. 2 (ver­
gleiche § 11 Abs. 1 ~. 1), nicht deutlich ver­
schiedenfarbig sein, sondern die gleiche Farbe 
haben, so wären beide Stimmzettel ungültig, 
auch dann, wenn ein jeder dieser beiden Stimm­
zettel je die Bezeichnung des zugehörigen Ge­
setzesbeschlusses enthalten würde. Stimmzettel 
ohne die im § 10 Abs. 3 oder 4 vorgeschriebene 
Fragestellung sind ebenfalls ungültig. Ob ein 
Stimmkuvert mehrere Stimmzettel enthält, die 
auf den gleichen Gesetzesbeschluß lauten, erkennt 
man, falls am Abstimmungstage zwei oder meh­
rere Volksabstimmungen stattfinden, an den 
gleichfarbigen Stimmzetteln. Abs. 3 schreibt vor, 
daß leere Stimmkuverts als ungültige Stimm­
zettel zählen. Wenn daher ein Stimmkuvert, falls 
an einem Tage zwei oder mehrere Gesetzes­
beschlüsse zur Abstimmung gelangen, nur Stimm­
zettel der einen Farbe (also nur für einen Ge­
setzesbeschluß) enthält, im übrigen aber leer ist, 
so zählt dieses Stimmkuvert für den anderen 
Gesetzesbeschluß als leerer (ungültiger) Stimm­
zettel. Dieser Umstand ist bei der Stimmzettel­
prüfung - die gemäß § 12 nach der sinngemäß 
anzuwendenden Vorschrift des § 81 der :Natio­
nalrats-Wahlordnung vorzunehmen ist - zu be· 
rücksich ti gen. 

Zu § 12: 

Die hier sinngemäß anzuwendenden Bestim­
mungen der Nationalrats-Wahlordnung betref­
fen: -§ 81 (Stimmzettelprüfung, Stimmenzäh­
lung), § 84 (Niederschrift der Sprengel- oder Ge­
meindewahlbehörde), § 85 Abs. 1 (Zusammen­
rechnung der Sprengelergebnisse durch die Ge­
meindewahlbehörde in Gemeinden außer halb der 
Wahlkreise von Wien), Abs. 3 und 4 (Wahlakt der 
Gemeindewahlbehörden), Abs. 5 (Fertigung. der· 
Niederschrift), § 86 (übermittlung der Wahl­
akten der Gemeindewahlbehörden und der 
Sprengelwahlbehörden in den Wahlkreisen von 
Wien an die Kreiswahlbehörden), § 87 (Beson­
dere Maßnahmen bei außergewöhnlichen Ereig­
nissen), § 88 Abs. 1 (Vorläufige Ermittlung 
durch die Kreiswahlbehörden), Abs. 2 (Telepho­
nische Bekanntgabe durch die Kreiswahlbehörde 
an die Hauptwahlbehörde in der im § 13 dieses 
.Entwurfes vorgesehenen Form), § 89 Abs. 1 
(Endgültiges Ergebnis, geordnet nach § 13 des 
Entwurfes, im Wahlkreise ermittelt durch die 
Kreiswahlbehörde auf Grund der überprüfung 
der Wahlakten), § 91 Abs. 1 bis 4 (Niederschrift 
der Kreiswahlbehörde), § 92 Abs. 1 (Bericht der 
Kreiswahlbehörde an die Hauptwahlbehörde 
über das endgültige Ergebnis in der im § 13 des 
Entwurf~s angeführten Form), § 93 Abs. 3 
(übermittlung der Wahlakten der Kreiswahl­
behörde an die Hauptwahlbehörde). 

Die Abstimmungsakten, die von den Kreis­
wahlbehörden an die Hauptwahlbehörde zu 

.. 
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übersenden sind, werden daher enthalten: a) die 
Niederschriften der Sprengel wahlbehörden und 
b) die Niederschriften det' Gemeindewahlbehör­
den. Dagegen verbleiben bei den Kreiswahl­
behörden die Stimmlisten (Abschriften der­
selben), die Abstimmungsverzeichnis·se, die 
Stimmkarten, die ungültigen Stimmzettel und 
die gültigen Stimmzettel (vergleiche§ 91 Abs. 3 
der Nationalrats-Wa,hlordnung). Es werden da­
her bei der Hauptwahlbehörde schließlich von 
allen 25 Wahlkreisen die Niederschriften dieser 
Kreiswahlbehörden, die Niederschriften aller 
Sprengelwahlbehörden und die Niederschriften 
aller Gemeindewahlbehörden einlangen. 

Zu Abs; 2 wird bemerkt, daß es zweckmäßig 
ist, wenn auch die Niederschriften, falls an einem 
Abstimmungstage mehrere Volksabstimmungen 
stattfinden, je in verschiedenen Farben aufgelegt 
werden. 

Zu § 13: 

Die Summe der Stimmberechtigten steht be­
reits am Abstimmungstage von vorneherein fest 
(vergleiche § 9 Abs. 2). Zu bemerken wäre, daß 
die z1.l,jeder Volksabstimmung gehörigen Stimm­
zettel je in gesonderte Umschläge zu ver­
packen sind (vergleiche § 84 Abs. 3 der National­
rats-Wahlordnung, der gemäß § 12 des Ent­
wurfes sinngemäß zu handhaben ist). 

Zu § 14:. 

Sollte bei einer Volksabstimmung die Summe 
der gültigen "Ja"-Stimmen gleich groß sein wie 
die Summe .der gültigen "Nein"-Stimmen, so 
muß der Gesetzesbeschluß als abgelehnt oder die 
Frage nach der Absetzung des Bundespräsidenten 
als verneint gelten, weil nach Artikel 45 der 

. Bundesverfassung die unoedingte Mehrheit der 
gültig abgegebenen Stimmen entscheidet. \'{Tenn 
sich aber die Summe der "Ja"-Stimmen mit der 
Summe der "Nein"-Stimmen. deckt, kann von 
einer unbedingten Mehrheit nicht gesprochen 
werden. Zu Abs. 3 wäre zu bemerken, daß an die 
Stelle des § 71 ades Verfassungsgerichi:shof­
gesetzes 1953 (BGBl. Nr. 85) hinsichtlich· der 
Volksabstimmungen der § 14 Abs. 2 und 3 und 
bei Volksbegehren der § 20 des Volksbegehren­
gesetzes (Regierungsvorlage) treten sollen. 

Zu § 15: 

Das Ergebnis der Volksabstimmung in der im 
Abs. 1 bezeichneten Weise ist der· Bundesregie­
rung mitzuteilen, gleichgültig, ob das Ergebnis 
positiv oder negativ ausgefallen ist. Die Bundes­
regierung hat das Ergebnis der Volksabstim­
mung, unbesehadet der im § 14 Abs,. 1 vor­
geschriebenen Verlautbarung im Amtsblatt zur 
"Wiener Zeitung", im Bundesgesetzblatt kund­
zumachen. Dieser Weg wurde gewählt, um 
iluthentisch zum Ausdruck zu· bringen, daß der 

bereits dem Artikel 42 der Bundes'verfassung 
unterzogene Gesetzesbeschluß nicht beurkundet 
und kundgemacht werden kann, weil die V olks­
abstimmung negativ ausgefallen ist. Ist die 
Volksabstimmung positiv ausgefallen, wird der 
Gesetzesbeschluß gemäß Artikel 48 der Bundes­
verfassung mit Berufung auf das Ergebnis der 
Volksabstimmung kundgemacht, allerdings eben­
falls unbeschadet der Verlautbarung des Ergeb­
nisses gemäß § 15 Abs. 2 der Regierungsvorlage 
(Artikel 45 Abs. 2 der Bundesverfassung). 

Zu § 16: 

Da das Gesetz vom 26. Jänner 1907, RGBL 
Nr. 18, gemäß seinem § 2 nur für die Wahlen 
zum Nationalrat (vergleiche § 109 der National­
rats-Wahlordnung), zu den Landtagen, Ge­
meinde- und Bezirksvertretungen gilt. soll sein 
Geltungsbereich auch auf Volksabstimmungen 
ausgedehnt werden, was durch § 16 des Entwur­
fes geschieht. 

Zu § 17: 

Zu Abs. 3 ist zu bemerken, daß nach dem 
Volksabstimmungsgesetz - im Zusammenhalt 
mit § 14 Abs. 5 der Nationalrats-Wahlord­
nung -nachstehende Termine im Volksabstim­
mungsverfahren in Betracht kommen: Antrag 
auf Ausstellung von Stimmkarten (§ 9 Abs. 3 
und § 45 der Nationalrats-Wahlordnung); recht­
zeitige Bestimmung der Abstimmungssprengel 
usw. (§ 9 Abs. 1 und § 56 der Nationalrats­
Wahlordnung); Bestellung von Abstimmungszeu­
gen (§ 9 Abs. 1 und § 64 der Nationalrats-Wahl­
ordnung); Kosten (§ 18 Abs. 3 und § 108 Abs. 3 
der Nationalrats-Wahlordnung). 

Zu § 18: 

Der § 23 des alten Volksbegehrengesetzes 
vom 16. Juni 1931, BGBL Nr. 181, hat bestimmt, 
daß den Gemeinden die ihnen bei Durchführung 
eines Volksbegehrens erwachsenden Kosten vom 
Bunde zur Gänze ersetzt werden. Dagegen ent­
hielt das Bundesgesetz vom 2. Juli 1929, BGBl. 
Nr. 297, über Volksabstimmungen im § 4 die 
Vorschrift, daß den Gemeinden die Kosten für 
eine Volksabstimmung nur nach Maßgabe der 
Nationalrats-Wahlordnung, somit nur die Ko­
sten für Papier und Drucksorten zur Gänze, die 
übrigen Kosten aber nur zu einem Drittel er­
setzt werden. Weiters war die Kostenfrage auch 
im Stimmlistengesetz und im Volksbegehren­
gesetz zu regeln. Es wurde nun der Ausweg ge­
wählt, den Gemeinden die Kosten der Führung 
der ständigen Stimmliste zu einem Drittel zu er­
setzen, weil schließlich die Stimmliste auch bei 
Landtags- und Gemeindewahlen verwendet wer­
den kann, die Kostenfrage bei Volksbegehren, 
Volksabstimmungen und Wahlen aber einheit­
lich zu behandeln, nämlich den Gemeinden die 
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Kosten für Papier und Drucksorten zur Gänze, 
die übrigen Kosten aber nur zu einem Drittel zu 
ersetzen, in allen diesen Fällen nur insoweit, als 
sie nicht bereits durch den Kostenersatz für die 
Stimmliste abgegolten sind. (Vergleiche auch die 
Erläuternden Bemerkungen zu Artikel I Z. 68 
der Regierungsvorlage zur Nationalrats~Wahl­
ordnungsnovelle, zu § 15 der Regierungsvorlage 
zum Stimmlistengesetz und zu § 25 der Regie­
rungsvorlage zum Volksbegehrengesetz.) 

Zu § 19: 

Die Formulierung dieser Bestimmung geht 
ihrem Wortlaute nach im wesentlichen auf eine 
Empfehlung des Bundesministeriums für fi­
nanzen zurück. 

Zu § 20: 

daß 
vor 
der 
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einer zuletzt abgeschlossenen Stimmliste bereits 
aufgenommen ist und überdies der Stichtag dieser 
Stimmliste nicht länger als fünf Monate vor dem 
Tage der Anordnung der Volksabstimmung zu­
rückliegt. Beiden Voraussetzungen trägt die 
übergangsbestimmung des § 20 Rechnung. Die 
erste Stimmliste ist gemäß § 18 Abs. 1 der Re­
gierungsvorlage zum Stimmlistengesetz auf 
Grund einer allgemeinen Aufnahme der Wahl­
und Stimmberechtigten anzulegen, für welche 
die Bestimmungen des § 12 Abs. 5 bis 10 des 
genannten Gesetzes gelten. Falls also die erste 
Volksabstimmung so angeordnet wird, daß auch 
der für die Volksabstimmung jüngste Wahl­
(Stimm)berechtigten-Jahrgang in der ersten 
Stimmliste enthalten ist und überdies der Stich-
tag dieser Stimmliste - bei der ersten Stimmliste 
ist dies nach § 18 Abs. 1 des Stimmlistengesetzes 
der Tag des Wirksamkeitsbeginnes des genannten 
Gesetzes - nicht länger als fünf Monate, von 
dem Tage der Anordnung der Volksabstimmung 
an, zurückliegt, kann die erste Volksabstimmung 

Im § 7 ist der Grundsatz ausgesprochen, 
eine besondere Auflegung der Stimmliste 
einer Volksabstimmung unterbleibt, wenn 
jüngste. Wahl(Stimm).berechtigten-Jahrgang In auf Grund der ersten Stimm liste stattfinden. 
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